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Teerfreie Dachpappen

rihiririiriii
feit etroaS einbüßt. 3ur ©rmittlung beS ©uboentionS»
betrageS müffen beSljatb in ben ©auîoften alle 9Jlef)r=

aufroeubungen, bie als SujuS ju bezeichnen fittb, auSge=
fd)ieben werben. DaS KreiSfchreibett enthält bafür einige
SSeifpiete, raie u. a. beforatioe ©pengterarbeiten, Kunft»
fchmiebearbeiten, fobattn bearbeitete iftatur» unb KunfD
fteine, anftatt gewöhnlicher Qementfunftfteine, 93öbenbe=

läge auS ^Sarfett, Qnlaib ober Sinoleum an ©teile oon
IRlmettböben, ©ctjreinerarbeiten auS .Ç)art= ftatt Dannen=
holz, fupfeme ©aSbabeöfen uitb gapenceroannen an
©teile oon geftricfjenen 93led)öfen refp. emaillierte ©ttfj*
baberaannen. kleben biefen 93eifpielen roären finngemäp
alle übrigen 2lufroenbungen, bie über eine folibe unb
einfädle ^Bauausführung hinausgehen, bei ber ©rmitt*
lung ber fuboentionierten ©aut'ofien auSzufcheiben.

Söliet^tnfe unb
(Sorrefponbenj.)

2ln ber Delegiertenoerfantmlung beS ©rfjraeijerifdjen
SSerbanbeS jur Jörberung beS gemeinnützigen SBohnungS»
baueS hat Herr ©tabtrat Dr. K. 9tcigeli in ©t. ©allen
über bie $rage beS SaftenauSgleicheS unter ben
Bietern oon äBohnungenber 23orEriegS unb
Dtac^friegêjeit beftimmte Slfjefen aufgeteilt, mit nacl)=

folgenbem SBortlaut:
2: l) e f e n.

1. ©ine 93autätigfeit in größerem Umfange rairb erft
raieber einfetten, raenit zroifdjen ben UJlietjinfen ber beftet>en=
ben, unter normalen 23erf)ältniffen gebauten Käufer unb
ber ttacf) bem Kriege zu erfteHenben 3Bol)nungen ein 2luS=

gleich erfolgt ift.
2. Diefer SluSgleid) barf nicht fiel] felbft überlaffen

roerben; er roürbe fonft bie Steigerung aller IWietjinfe
auf eine ben heutigen 93aupreifen entfprecfjenbe $öl;e oor=
auêfe^en unb bamit eine gewaltige SRehrbetaftung ber
SRieter einerfeitS unb ungerechtfertigte hohe KriegSgeroinne
ber Hauseigentümer anberfeitS oorauSfetjen.

B. Slielmeljr rairb ein mittlerer SluSgleid) in ber ÜBeife
gefuüjt werben müffen, baff ber auf ben hefte henben
Häufern ftcf) bilbenbe aufjerorbentliche SBertjttroacp jur
finanziellen Unterftütjimg beS SBohnungSbaueS oerraenbet
rairb. DieS rairb am jroeifmä|igften gefdjefjen buret)
eine ©teuer, bie auf allen oorîriegSjeitlid) erftellten 2Boh=

Hungen in einem beftimmten prozentualen 93erHäItni§ zum
SRietzinS erhoben rairb. Der beim 33erfauf eines HaufeS
realifierte aujjjerorbentlidje 2Bertzuroad)Sgeroinn foil buret)
eine entfprect)enbe9luSgeftattungberSBertzuroad)§fteiierbem

gleiten .Qroed: beS SluSgleidjeS bienftbar gemacht roerben.
4. Die @infül)rung einer foldjen SRietauSgleichfteuer

ift ©ache ber ©emeinben, bie Ijiezit burd) bie Eantonale
©efehgebung zu ermächtigen finb. DaS ©rträgniS foil
oon ihnen zur Itnterftütptng beS gemeinnützigen unb unter
fichernben 33ebingungen audj beS prioaten 2BohnungS=
baueS oerraenbet werben.

5. 93iS zur Durchführung bes 2luSgleicheS ift bie
©teuer jährlich zu erheben. 23iS bahiti foil auch ber
9Rieterfd)ut) auf ©runb ber eibgenöffifdjen 3Sorfd)riften
aufrecht erhalten roerben; bei ber nach SRafjgabe biefer
33orfd)riften erfolgenben betjörblictjen ^eftfeljttng ber SRiet=

Ziitfe ift bie SluSgleichfteuer in Sterüdfidjtigung zu ziehen.
©inem nach jeber 9tid)tung Unbeteiligten mögen hiegu

folgeitbe Söemertungen geftattet fein:
Die ^Befürchtungen, bafj burd; eine 3lnpaffung ber

fOUetzinfe ber alten SBohnungeti an bie burd) oeroiel»
fadtjte ©rhöhung ber Sautoften bebiitgten höheren SJHet*

preife ber neuen SBohmingen auf ber einen ©eite eine

ungerechtfertigte 33ereid)erung ber 33ermi«ter, auf ber an=

bent ©eite eine bebeutenbe 9Jîe£)rbelaftung ber ätlieter
bringen werbe, rairb fo lange nicht eintreffen, als bie

DJlieterfchutjoerorbnungen bafür forgen, „bgfz bie 33äume

nid;t in ben Hi'nmel warfen".
äßentt ein aufjerorbentlicher 2Bertzuroad)S an befte()en=

ben Häufern entftel)t, rairb man ihn teilioeife zur ltnter=
ftühung beS SBohmtngSbaueS heranziehen. Dabei barf
man billigerraeife oerlangen, ba^ bie ben meiften HauS=
befitzem roähretib ben ßriegSjahrett erroachfenen SluSfäUe
gebührenb mitberücffichtigt werben. 9tach biefer 9îidE)tuitg
iaffen bie DJiieterfdjut)oerorbnungen entfehieben zu roün=

fchen übrig.
Sßeniger einteuchtenb ift eine allgemeine 9JtietzinS=

fteuer, raie fie in Dtjefe 4 oorgefchlagen rairb. Sßenig=
ftenS in biefer allgemeinen Raffung rairb man fie, wenn
man gerecht fein will, nicht burchfüfjren tönnen. ©laubt
man, ber HauSbefitjer würbe biefe (Steuern auf fid) nehmen
für bie oon ihm oermieteten SBohnungen? @r würbe unb
müfjte fie auf bie SOtieter abwälzen. @r müfjte mit 5Red)t

geltenb madjen : 2Ber hat mir in ben Kriegsfällen, als
bie SRietzinfe unter bem Drud ber SRieter um 20 bis
40 Prozent fjerabgefefet werben praßten, irgenbraie mit
einer ÜluSgleidjfteuer geholfen? ©elbftrebenb follen fo=

genannte Konjunfturgerainne, alfo überfe^te 9RietzinS=
forberungett, entraeber oerunmögticht ober bann zu gunften
beS 3BohitungSbaueS gehörig besteuert werben, ©ine all=

gemeine SRietziuSfteuer fann erft bann eintreten, wenn
bie SRieterfdjuhoerorbnungen aufgehoben werben ober
bann fo oiel Spielraum laffen, ba^ ni<f)t ber HauSbefi^er,
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keit etwas einbüßt. Zur Ermittlung des Subventions-
betrages müssen deshalb in den Baukosten alle Mehr-
aufwendungen, die als Luxus zu bezeichnen sind, ausge-
schieden werden. Das Kreisschreiben ^enthält dafür einige
Beispiele, wie u. a. dekorative Spenglerarbeiten, Kunst-
schmiedearbeiten, sodann bearbeitete Natur- und Kunst-
steine, anstatt gewöhnlicher Zementkunststeine, Bödenbe-
läge aus Parkett, Inlaid oder Linoleum an Stelle von
RMnenboden, Schreinerarbeiten aus Hart- statt Tannen-
holz, kupferne Gasbadeösen und Fayencewannen an
Stelle von gestrichenen Blechöfen resp, emaillierte Guß-
badewannen. Neben diesen Beispielen wären sinngemäß
alle übrigen Aufwendungen, die über eine solide und
einfache Bauausführung hinausgehen, bei der Ermitt-
lung der subventionierten Baukosten auszuscheiden.

Mietzinse und Wohnungsbau.
(Korrespondenz.)

An der Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Verbandes zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baues hat Herr Stadtrat Dr. K. Nägeli in St. Gallen
über die Frage des Lastenausgleiches unter den
Mietern von Wohnungender Vorkriegs- und
Nachkriegszeit bestimmte Thesen aufgestellt, mit nach-
folgendem Wortlaut:

Thesen.
1. Eine Bautätigkeit in größerem Umfange wird erst

wieder einsetzen, wenn zwischen den Mietzinsen der bestehen-
den, unter normalen Verhältnissen gebauten Häuser und
der nach dem Kriege zu erstellenden Wohnungen ein Aus-
gleich erfolgt ist.

2. Dieser Ausgleich darf nicht sich selbst überlassen
werden; er würde sonst die Steigerung aller Mietzinse
auf eine den heutigen Baupreisen entsprechende Höhe vor-
aussetzen und damit eine gewaltige Mehrbelastung der
Mieter einerseits und ungerechtfertigte hohe Kriegsgewinne
der Hauseigentümer anderseits voraussetzen.

3. Vielmehr wird ein mittlerer Ausgleich in der Weise
gesucht werden müssen, daß der auf den bestehenden
Häusern sich bildende außerordentliche Wertzuwachs zur
finanziellen Unterstützung des Wohnungsbaues verwendet
wird. Dies wird am zweckmäßigsten geschehen durch
eine Steuer, die auf allen vorkriegszeitlich erstellten Woh-
»ungen in einem bestimmten prozentualen Verhältnis zum
Mietzins erhoben wird. Der beim Verkauf eines Hauses
realisierte außerordentliche Wertzuwachsgewinn soll durch
eine entsprechendeAusgestaltungderWertzuwachssteuerdem

gleichen Zweck des Ausgleiches dienstbar gemacht werden.
4. Die Einführung einer solchen Mietausgleichsteuer

ist Sache der Gemeinden, die hiezu durch die kantonale
Gesetzgebung zu ermächtigen sind. Das Erträgnis soll
von ihnen zur Unterstützung des gemeinnützigen und unter
sichernden Bedingungen auch des privaten Wohnungs-
baues verwendet werden.

5. Bis zur Durchführung des Ausgleiches ist die
Steuer jährlich zu erheben. Bis dahin soll auch der
Mieterschutz auf Grund der eidgenössischen Vorschriften
aufrecht erhalten werden; bei der nach Maßgabe dieser
Vorschriften erfolgenden behördlichen Festsetzung der Miet-
zinse ist die Ausgleichsteuer in Berücksichtigung zu ziehen.

Einem nach jeder Richtung Unbeteiligten mögen hiezu
folgende Bemerkungen gestattet sein:

Die Befürchtungen, daß durch eine Anpassung der
Mietzinse der alten Wohnungen an die durch verviel-
fachte Erhöhung der Baukosten bedingten höheren Miet-
preise der neuen Wohnungen auf der einen Seite eine

ungerechtfertigte Bereicherung der Vermieter, auf der an-
dern Seite eine bedeutende Mehrbelastung der Mieter
bringen werde, wird so lange nicht eintreffen, als die

Mieterschutzverordnungen dafür sorgen, „dgß die Bäume
nicht in den Himmel wachsen".

Wenn ein außerordentlicher Wertzuwachs an bestehen-
den Häusern entsteht, wird man ihn teilweise zur Unter-
stützung des Wohnungsbaues heranziehen. Dabei darf
man billigerweise verlangen, daß die den meisten Haus-
besitzern während den Kriegsjahren erwachsenen Ausfälle
gebührend mitberücksichtigt werden. Nach dieser Richtung
lassen die Mieterschutzverordnungen entschieden zu wün-
schen übrig.

Weniger einleuchtend ist eine allgemeine Mietzins-
steuer, wie sie in These 4 vorgeschlagen wird. Wenig-
stens in dieser allgemeinen Fassung wird man sie, wenn
man gerecht sein will, nicht durchführen können. Glaubt
man, der Hausbesitzer würde diese Steuern auf sich nehmen
für die von ihm vermieteten Wohnungen? Er würde und
müßte sie auf die Mieter abwälzen. Er müßte mit Recht
geltend machen: Wer hat mir in den Kriegsjahren, als
die Mietzinse unter dem Druck der Mieter um 20 bis
40 Prozent herabgesetzt werden piußten, irgendwie mit
einer Ausgleichsteuer geholfen? Selbstredend sollen so-

genannte Konjunkturgewinne, also übersetzte Mietzins-
forderungen, entweder verunmöglicht oder dann zu gunsten
des Wohnungsbaues gehörig besteuert werden. Eine all-
gemeine Mietzinssteuer kann erst dann eintreten, wenn
die Mieterschutzverordnungen aufgehoben werden oder
dann so viel Spielraum lassen, daß nicht der Hausbesitzer,
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ber im allgemeinen and) îjcute nod) nid)t auf SRofen ge=

bettet ift, biefe Steuern altein beftreiten mufj. SBenit bod)
ber 33efit) non SRiethäufern ein fo gtänjenbel ©efcfjäft
bitbet, roie oiele SRieter glauben, warum werben bann
fo roenig |>äufer gefauft, trotjbem oiete SRieter t)ieju bie

nötigen SRittel hätten unb bie Käufer, fetbft gemeffen an
ben 33orfrieglpreifen, im Sur^frfjnitt immer nod) billig
finb? ®al muff jebem, ber gewohnt ift, fid) auch in
bie Sage ber |)aulbefit)er ju benfen, immer toieber auf*
fallen. @o lange bie meiften .fpauêbefttjer i^re eigene

SBohnung weiterhin mehr rennen müffeti, all roenn
fie in SRiete roärett, f'ann roeber non einer ungerecht'
fertigten 33ereid)erung, nod) oon einer befonberen, oon
ihm allein ju tragenben SRietjinlfteuer bie Siebe fein.
3ßenn man ben Haulbefit)er nid)t „leben täfjt", werben
neue SRiettjäufer auf prioatem SBege nicl)t mef)r erftetlt unb
el bleibt nur nod) ber 33au burc| ©enoffenfdjaften ober
burd) bie ©emeinben. SB er in Saugenoffenfcfjaften tätig
war, weifj, wie unbanfbare unb oerantwortunglootte Sir*
beit bie ©enoffenfdjaftlorgane leiften müffen, unb wer
bal Vergnügen fjat, ©emeinbewohnungen ju bauen, ju
unterhalten unb p oerwatten, ber fann leidjt ben Sîad)
weil leiften, bafj im 33ergteiçh ju ißrioatbau bie ©e
meinbe jum minbeften nidjt bittiger baut, bafj an fie be

jüglid) Unterhalt größere Shiforberungen gefteüt werben,
währenb ber SRietjinl „beleihen" gehalten werben foil.
SUfo ermögliche man bem Haulbefitjer angenteffene SRiet*

jinieinnahmen ; el ift immer nod) beffer, wenn in einer
©emeinbe hunderte oon Haulbefitjern pn regten fehen,
all wenn bie ©emeinbe hunberte oon Wohnungen bauen,
unterhalten unb beauffichtigen mufj.

®iefe Sfulfithrungen finb entftanben aul jahrelangen
©rfahrungen; wenn ©egenbeifpiele befannt gegeben wer*
ben, wirb man fie gerne hören unb prüfen.

Über Die ipretéewtttfjiflungctt am öeutfdjcn ©ifen*
martt fdhreibt man ber „SR. 3- Ë-" ûu§ ©üffefborf : Stach

langen Unterhanblungen, bie wieberholt burd) ©ittjelbe*
ratungen unterbrochen würben, würbe eine greiser*
mäfjigung oon über 10—15% befchloffen attf ber
©runblage einç§ ©tabeifenpreifel oon 2840 SRarf. SDie

neuen greife ftetten fid) wie folgt: A*ißrobutte: jRoh*
blöde 2140 SRf. (2435), oorgew. 33löde 2260 SRf. (2655),
Knüppel 2365 SRf. (2725), Biotinen 2410 SRC. (2790);
gormeifen: Sfcräger unb gormeifen 2740 SRf. (3105).
H*ißrobu!te: ©tabeifen 2840 SRC. (3200), SBanbeifen
3185 SRarf (3535), Unioerfateifen 3175 SRarf (3535),
©robbleche 3595 SRf. (4040), SRittelbledje 4060 SRf.

(4775), geinbleche (1—3'mm) 4193 SRf (4840), gein*
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bledje unter 1 mm 4260 SRf. (4865), SBafjbraht 3160
SRarf (3585). Sittel pro $onne itt Sf)oma§quaIität für
Sieferung ab 1. Sluguft bil auf weiteres, minbefteril
aber bil jüm 31. Dftober 1920. gür ©iemenlmartin*
quafität würbe ber Sluffchfag auf 65 SRf. (100) ermäßigt.
Qu biefen greifen ift eine Koljtenpreilerhöhung bil 20
Warf eingefdjloffett, barüber hmau§ würbe für je 1 SRf.

Koljlenpreilerhöhung ein Sluffdjfag oon SRarf 3.50 pro
Stonne auf bie neuen ©ifenpreife eintreten.

Umcbiedtitt.
f 2>red)$(ermetfter Hanl ©fchniann4Roth in 3ürid) 1

ftarb am 9. Sluguft im Stlter oon 70 gahren.

atofljug Del eiög. gnbrifgefefteS. SDal eibg. 33olfl*
wirtfd)aftlbepartement h<d in Interpretation gewiffer
SSeftimmungen bei neuen gabrifgefe^eS nach Slnhörung
ber eibg. gabriffommiffion beftimmt, bafj eine 33ertei*
lung ber wöchentlichen Slrbeitljeit oon 48
©tunben fo erfolgen fann, bafj ber an einem attbertt
Stage all am ©amitag oorfommenbe Slrbeitljeitaulfatt
an ben übrigen SBodjentagen aulgeglidjen werben fann.
gebod) ift bal ©inbringen bei in einer SBodje entftan*
benen Slrbeitljeitaulfattel burd) beffett 33erteilung auf
bie SBerftage einer anbern 2Bod)e anberl all mit 33e*

wittigitng für Überjeitarbeit unftatthaft. 2Beiterf)in ift
aber ber Slulgleid) bei Slrbeitljeitaulfattel für einen

geiertag währenb ber Slrbeitlwodje, ber nidjt auf einst
©amitag fällt unb nicht all ©onntag nach SRafjgabe
bei ©efehel gilt, burd) bie 33erteilung auf bie übrigen
SBodjentage ftatthaft. gnbeffen ift ber Slulgleid) für
einen geiertag, ber all ©omttag gilt, burd) eine 33er=

teiluitg auf bie übrigen SBerftage berfelben SBoche ohne

ilberjeitbewittigung iticl)t geftattet. ©chtie^tidh wirb be*

ftimmt, ba§ all |)auptreinigunglarbeiten auch gelten bal
Slulfehren ber Strbeitlräume unb bal SBegfd)affen ber
Slbfälle am legten Strbeitltag ber äBodje, wenn ju bie*

fen Slrbeiten nur ein fteiner Seit ber Strbeiter oerweubet
unb bie unumgängliche nötige geil oon höd)ften! brei
in bie Stagelftunben fattenbe ©tunben in Slnfpruch ge*

nommen wirb.
©chweij. ©omptoir in Saufannc. ©I wirb baran

erinnert, bafj bie brei Stage gültigen ©infäufertarten oon
ber Kanzlei oon allen benjenigen, bie ihre ©igenfdjaft
all Käufer bewiefen, bil am 25. Sluguft unentgeltlich
belogen werben fötuten. Sîad) Slblauf biefel Stemtinl
follen bie ©infäufertarten nur gegen ©injaljlung bel 33e*

tragel oon 2 gr. aulgehänbigt werben. Slulfunftlweife
wirb mitgeteilt, bafj bil jetjt an 20,000 Karten bereitl
aulgeteitt worben finb. gür bal ^ublifutn ift ber ißreil
ber ©intrittlfarten auf 1 gr. feftgefet3t worben; biefe
beredjtigen ju einem einmaligen ©intritt. Slllgemeingül*
tige Karten junt greife oon 6 gr. gewähren freien gutritt
junt ©omptoir währenb beffen ganjer Stauer.

©rljaltung ober aKieberherftettung burd) ben JSöelt*

frieg gefdjäbigtcr gemcrblidjer ©igentumèrechte. ®er
33unbelrat beantragt ber 33unbeloerfammtnng, bem

jwifcfjen bem fchmeijerifchen 33unbelrate unb ben Stegie*

ntitgen oon SDeutfchtanb, granfrei^, ber Stieberlanbe,
oon i)3oten, Portugal, Schweben, ber Stfd)ecf)o=©lowafei
nnb oon Stunil am 30. guni 1920 oereinbarten 31b*

fommen jur ©rhaltung ober SBieberherfteltung burch
ben SBettfrieg gefc^äbigter gewerblicher @igentum!red)te,
mit ©infehluh bei zugehörigen Unterjeidjnunglprotofollel,
bie ®enet)migung ju erteilen unb ben 33itnbelrat mit
ber SRatififation nnb, nach Hinterlegung ber SRatififa*
tionlurfunben, mit ber 33ottjiehung bei Slbfotnmenl ju

| betrauen.
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der im allgemeinen auch heute noch nicht auf Rosen ge-
bettet ist, diese Steuern allein bestreikn muß. Wenn doch
der Besitz von Miethäusern ein so glänzendes Geschäft
bildet, wie viele Mieter glauben, warum werden dann
so wenig Häuser gekauft, trotzdem viele Mieter hiezu die

nötigen Mittel hätten und die Häuser, selbst gemessen an
den Vorkriegspreisen, im Durchschnitt immer noch billig
sind? Das muß jedem, der gewohnt ist, sich auch in
die Lage der Hausbesitzer zu denken, immer wieder auf-
fallen. So lange die meisten Hausbesitzer ihre eigene

Wohnung weiterhin mehr rechnen müssen, als wenn
sie in Miete wären, kann weder von einer ungerecht-
fertigten Bereicherung, noch von einer besonderen, von
ihm allein zu tragenden Mietzinssteuer die Rede sein.
Wenn man den Hausbesitzer nicht „leben läßt", werden
neue Miethäuser auf privatem Wege nicht mehr erstellt und
es bleibt nur noch der Bau durch Genossenschaften oder
durch die Gemeinden. Wer in Baugenossenschaften tätig
war, weiß, wie undankbare und verantwortungsvolle Ar-
beit die Genossenschaftsorgane leisten müssen, und wer
das Vergnügen hat, Gemeindewohnungen zu bauen, zu
unterhalten und zu verwalten, der kann leicht den Nach
weis leisten, daß im Vergleich zu Privatbau die Ge
meinde zum mindesten nicht billiger baut, daß an sie be

züglich Unterhalt größere Anforderungen gestellt werden,
während der Mietzins „bescheiden" gehalten werden soll.
Also ermögliche man dem Hausbesitzer angemessene Miet-
zinseinnahmen; es ist immer noch besser, wenn in einer
Gemeinde Hunderte von Hausbesitzern zum rechten sehen,
als wenn die Gemeinde Hunderte von Wohnungen bauen,
unterhalten und beaufsichtigen muß.

Diese Ausführungen sind entstanden aus jahrelangen
Ersahrungen; wenn Gegenbeispiele bekannt gegeben wer-
den, wird man sie gerne hören und prüfen.

Marktberichte.
Über die Preisermäßigungen am deutschen Eisen-

markt schreibt man der „N. Z. Z." aus Düsseldorf: Nach
langen Unterhandlungen, die wiederholt durch Einzelbe-
ratungen unterbrochen wurden, wurde eine Preis er-
Mäßigung von über 10—15°/° beschlossen auf der
Grundlage eines Stabeisenpreises von 2840 Mark. Die
neuen Preise stellen sich wie folgt: ^-Produkte: Roh-
blöcke 2140 Mk. (2435), vorgew. Blöcke 2260 Mk. (2655),
Knüppel 2365 Mk. (2725), Platinen 2410 Mk. (2790);
Formeisen: Träger und Formeisen 2740 Mk. (3105).
li-Produkte: Stabeisen 2840 Mk. (3200), Bandeisen
3185 Mark (3535), Universaleisen 3175 Mark (3535),
Grobbleche 3595 Mk. (4040), Mittelbleche 4060 Mk.
(4775), Feinbleche (1-3 mm) 4193 Mk (4840), Fein-
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bleche unter 1 mm 4260 Mk. (4865), Walzdraht 3160
Mark (3585). Alles pro Tonne in Thomasgualität für
Lieferung ab 1. August bis auf weiteres, mindestens
aber bis zum 31. Oktober 1920. Für Siemensmartin-
gualität wurde der Aufschlag auf 65 Mk. (100) ermäßigt.
In diesen Preisen ist eine Kohlenpreiserhöhung bis 20
Mark eingeschlossen, darüber hinaus würde für je 1 Mk.
Kohlenpreiserhöhung ein Aufschlag von Mark 3.50 pro
Tonne auf die neuen Eisenpreise eintreten.

vmcdlàe».
Drechslermeister Hans Eschmann-Roth in Ziirich 1

starb am 9. August im Alter von 70 Jahren.

Vollzug des eidg. Fabrikgesetzes. Das eidg. Volks-
wirtschaftsdepartement hat in Interpretation gewisser
Bestimmungen des neuen Fabrikgesetzes nach Anhörung
der eidg. Fabrikkommission bestimmt, daß eine Vert ei-
lung der wöchentlichen Arbeitszeit von 48
Stunden so erfolgen kann, daß der an einem andern
Tage als am Samstag vorkommende Arbeitszeitausfall
an den übrigen Wochentagen ausgeglichen werden kann.

Jedoch ist das Einbringen des in einer Woche entstan-
denen Arbeitszeitaussalles durch dessen Verteilung auf
die Werktage einer andern Woche anders als mit Be-
willigung für ttberzeitarbeit unstatthaft. Weiterhin ist
aber der Ausgleich des Arbeitszeitausfalles für einen

Feiertag während der Arbeitswoche, der nicht auf einUi
Samstag fällt und nicht als Sonntag nach Maßgabe
des Gesetzes gilt, durch die Verteilung auf die übrigen
Wochentage statthaft. Indessen ist der Ausgleich für
einen Feiertag, der als Sonntag gilt, durch eine Ver-
teilung auf die übrigen Werktage derselben Woche ohne
Uberzeitbewilligung nicht gestattet. Schließlich wird be-

stimmt, daß als Hauptreinigungsarbeiten auch gelten das
Auskehren der Arbeitsräume und das Wegschaffen der

Abfälle am letzten Arbeitstag der Woche, wenn zu die-

sen Arbeiten nur ein kleiner Teil der Arbeiter verwendet
und die unumgängliche nötige Zeit von höchstens drei
in die Tagesstunden fallende Stunden in Anspruch ge-

nommen wird.
Schweiz. Comptoir in Lausanne. Es wird daran

erinnert, daß die drei Tage gültigen Einkäuferkarten von
der Kanzlei von alten denjenigen, die ihre Eigenschaft
als Käufer bewiesen, bis am 25. August unentgeltlich
bezogen werden können. Nach Ablauf dieses Termins
sollen die Einkäuferkarten nur gegen Einzahlung des Be-
träges von 2 Fr. ausgehändigt werden. Auskunftsweise
wird mitgeteilt, daß bis jetzt an 20,000 Karten bereits
ausgeteilt worden sind. Für das Publikum ist der Preis
der Eintrittskarten auf 1 Fr. festgesetzt worden; diese

berechtigen zu einem einmaligen Eintritt. Allgemeingül-
tige Karten zum Preise von 6 Fr. gewähren freien Zutritt
zum Comptoir während dessen ganzer Dauer.

Erhaltung oder Wiederherstellung durch den Welt-
krieg geschädigter gewerblicher Eigentumsrechte. Der
Bundesrat beantragt der Bundesversammlung, dem

zwischen dem schweizerischen Bundesrate und den Regie-
rungen von Deutschland, Frankreich, der Niederlande,
von Polen, Portugal, Schweden, der Tschecho-Slowakei
und von Tunis am 30. Juni 1920 vereinbarten Ab-
kommen zur Erhaltung oder Wiederherstellung durch
den Weltkrieg geschädigter gewerblicher Eigentumsrechte,
mit Einschluß des zugehörigen Unterzeichnungsprotokolles,
die Genehmigung zu erteilen und den Bundesrat mit
der Ratifikation und, nach Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunden, mit der Vollziehung des Abkommens zu

î betrauen.
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